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Zimmer 225 
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Das Gemeinschaftsgrabfeld auf dem Friedhof Kreuztal dient der Beisetzung 
von 2 x 40 Urneneinzelgrabstätten. Die Flächen sind aufgeteilt in 2 Teilberei-
che. 
 
Es besteht aus einer Grünanlage mit Schieferkrustenplatten zum Beschrif-
tung. Auf den Platten werden auf Wunsch der Angehörigen die Namen, Ge-
burts- und Todesdaten der dort Bestatteten angebracht. Diese Daten werden 
in Form von einteiligen, zusammenhängenden Gittern aus Bronze (Silberton) 
im Auftrag der Stadt bei einem Steinmetz beauftragt. 
 
Die Kosten für diese Beschriftung trägt der Nutzungsberechtigte und werden 
zusammen mit dem Gebührenbescheid in Rechnung gestellt. 
 
Die Gestaltung des Gemeinschaftsgrabfeldes sowie der einzelnen Grabstät-
ten obliegt der Friedhofsverwaltung, was den Vorteil hat, dass die Pflege in 
städtischer Regie erfolgt und somit für die Angehörigen kein Pflegeaufwand 
anfällt. 
 
Ein individueller Grabschmuck, wie z. B. ein Blumenstrauß (in Steckvase) 
und ein Grablicht, sind erlaubt, sollte sich jedoch auf das angemessene Maß 
beschränken und lediglich im Bereich der Schieferkrustenplatten platziert 
werden. 
 
Alle notwendigen Pflegearbeiten, inklusive Herrichtung und Pflege der Grab-
stätte werden durch den städtischen Baubetriebshof ausgeführt. Dafür ist 
von den Nutzungsberechtigten mit dem Erwerb des Nutzungsrechtes ein Be-
treuungsentgelt für den Zeitraum der Ruhezeit zu entrichten. 
 
Die Ruhe- und Nutzungsfristen betragen 20 Jahre. Eine Verlängerung des 
Nutzungsrechtes ist möglich. 
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Die Gebühren entnehmen Sie bitte den „Informationen zu Kosten und Bestat-
tungsmöglichkeiten“. 
 
 

       
 
 


